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Organisation 
 

Artikel 7 Generalversammlung 
 

7.1 Die Generalversammlung ist das oberste Organ des Vereins. 
7.2 Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich im 1. 

Quartal statt. 
7.3 Ausserordentliche Generalversammlungen werden nach 

Ermessen des Vorstandes durch einen Generalversammlungs-
beschluss oder auf Gesuch eines Fünftels der stimmberechtigten 
Mitglieder durchgeführt. 

7.4 Die Einladung hat schriftlich, mindestens drei Wochen vor der 
Generalversammlung und unter Bekanntgabe der Traktandenliste 
zu erfolgen. 

7.5 Anträge der Mitglieder an die GV müssen spätestens zwei 
Wochen vor der GV schriftlich begründet dem Präsidenten 
eingereicht werden. Diese sind den Mitgliedern spätestens eine 
Woche vor der GV zuzustellen. 

7.6 Ueber Traktanden, die nicht bekannt gegeben wurden, kann 
beraten aber nicht beschlossen werden. 

7.7 Für Beschlüsse ist das einfache Mehr notwendig. 
7.8 Der ordentlichen Generalversammlung obliegen folgende 

Geschäfte: 
- Wahl der Stimmenzähler 
- Genehmigung des Protokolls der letzten GV 
- Annahme des Jahresberichtes des Präsidenten 
- Genehmigung der Jahresrechnung, Budget und des 

Revisorenberichtes 
- Festsetzung der Mitgliederbeiträge 
- Beschlussfassung über Statutenänderungen 
- Beschlussfassung über Anträge des Vorstandes und der 

Mitglieder 
- Wahl des Vorstandes und der Revisoren 
- Genehmigung des Jahresprogrammes 
- Verschiedenes 

 

Artikel 8 Vorstand 
 

8.1 Die Vorstandsmitglieder und die Revisoren werden durch die 
Generalversammlung gewählt. 

8.2 Der Vorstand besteht aus mindestens drei Personen. 
8.3 Der Vorstand konstituiert sich selber. 
8.4 Eine Vorstandssitzung kann zu jeder Zeit auf Begehren von 

mindestens zwei Vorstandsmitgliedern einberufen werden. 
8.5 Der Vorstand muss sich mindestens zweimal pro Jahr 

zusammenfinden. 
8.6 Ist es einem Vorstandsmitglied nicht möglich, persönlich an einer 

Vorstandssitzung teilzunehmen, so ist eine schriftliche 
Stimmabgabe möglich. 

8.7 Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel 
der Vorstandsmitglieder anwesend sind. Er fasst seine 
Beschlüsse nach einfachem Mehr. 

 
 
 
 
 
Artikel 9 Amtsdauer 
 

9.1 Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder beträgt zwei Jahre. Sie 
können unbeschränkt wiedergewählt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Finanzen 
 

Artikel 10 Finanzen 
 

10.1 Die für die Vereinstätigkeit notwendigen Finanzen werden 
beschafft durch: 
- Mitgliederbeiträge und Gebühren 
- Einnahmen aus vom Verein organisierten Veranstaltungen 

und Massnahmen 
- Erträge aus Vereinsvermögen 
- Beiträge und Zuwendungen Dritter 

10.2 Der Kassier hat ein Jahresbudget sowie eine Jahresrechung zu 
erstellen. Beides muss von der Generalversammlung genehmigt 
werden. 

10.3 Mindestens ein Rechnungsrevisor prüft die Jahresrechnung und 
erstattet der GV schriftlichen Bericht. Die Revisoren müssen 
nicht Vereinsangehörige sein. 

10.4 Das Rechnungsjahr läuft vom 01.01.-31.12. 
 
 
 
 

Artikel 11 Haftung 
 

11.1 Die Haftung des Vereins beschränkt sich auf maximal den 
aktuellen Jahresbeitrag aller Aktivmitglieder an den Verein. Die 
Höhe des Jahresbeitrages für die Aktivmitglieder beträgt max. Fr. 
100.— 

 
 
 
 
 

Mitgliederbeiträge 
 
Artikel 4 Mitgliederbeiträge 
 

4.1 Die Mitgliederbeiträge werden jährlich von der 
Generalversammlung festgelegt. 

4.2 Die Mitgliederbeiträge sind fällig bei/nach GV. 
 
 

Sanktionen 
 
Artikel 5 Ausschluss 

 
5.1 Ein Mitglied, welches das gute Einvernehmen in der Sektion 

stört oder seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommt, 
kann durch den Sektionsvorstand von der Mitgliederliste 
gestrichen werden. Dem Betroffenen steht innert 30 Tagen nach 
Erhalt der schriftlichen Mitteilung der Rekurs an die 
Generalversammlung der Sektion zu, welche mit zwei Dritteln 
Mehrheit der Stimmenden entscheidet. Die Streichung hat nur für 
die betreffende Sektion Wirkung. 

 
 
 

Austritte 
 
Artikel 6 Austritte 

 
6.1 Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Austritt oder Ausschluss. 

Der freiwillige Austritt aus dem Verein ist nur auf Ende des 
Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
einem Monat möglich. Er muss dem Vorstand schriftlich 
mitgeteilt werden. 



Mitgliedschaft 
 
Artikel 3 Mitglieder 
. 

3.1 Die Mitgliedschaft in der SVPK Sektion Pottok Pony verpflichtet 
zur Anerkennung der Statuten  und Reglemente des 
Dachverbandes, der Richtlinien der Kommissionen des SVPK 
und der Verordnungen der Sektion. 

 
3.2 Der Verein kennt folgende Mitgliedschaften: 
 

- Aktivmitglieder... 
sind Mitglieder, die bereit sind, die Vereinsanlässe zu 
besuchen und aktiv an der Erfüllung der Vereinsaufgaben 
mitzuwirken. Aktivmitglied kann jede Person ab 17 Jahren 
werden. Sie haben das Wahl- und Stimmrecht und sind 
beitragspflichtig. 
Aktivmitglieder, die sich um den Verein grosse Verdienste 
erworben haben, können auf Antrag des Vorstandes durch 
die Generalversammlung beitragsfrei ernannt werden 
(Sektionsehrenmitglied). 

- Jugendmitglieder.. 
sind Jugendliche bis und mit 16 Jahren. Sie können mit 
Zustimmung des Inhabers der elterlichen Gewalt 
Jugendmitglied werden. Sie sind beitragspflichtig und haben 
kein Wahl- und Stimmrecht. 

- Passivmitglieder (Gönnermitglieder)... 
sind natürliche oder juristische Personen, die aus Interesse 
zum Pony beizutreten wünschen. Sie haben keine Rechte. 

  
 

3.3 Die Aufnahme eines Mitgliedes in die SVPK Sektion Pottok 
Pony erfolgt durch eine schriftliche Beitrittserklärung. Die 
Mitgliedschaft wird durch den Vorstand verliehen. Durch die 
Aufnahme in die Sektion wird auch die Mitgliedschaft zum 
Dachverband erworben. 

Vereinsauflösung 
 

Artikel 12 Auflösung 
 
12.1 Der Verein wird aufgelöst, wenn es die Generalversammlung mit 

einer Mehrheit von 4/5 der anwesenden, stimmberechtigten 
Mitglieder beschliesst. Das Vermögen wird durch den 
Dachverband SVPK verwaltet. Erfolgt innert 10 Jahren keine 
Neugründung der Sektion, welche das Pottok Pony umfasst, so 
fällt das Vermögen an den Dachverband SVPK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Die gegenwärtigen Statuten ersetzen die Statuten vom 10. März 2001 und treten ab 
dem Beitritt zum SVPK am 14.03.2004 in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hunzenschwil, 28. Februar 2004/kh 
 
 
 
 
 
Die Präsidentin Die Sekretärin 
 

  
 
 
 
 
 

Allgemeines 
 

Artikel 1  Name und Sitz 
 
1.1 Die Sektion Pottok Pony des Schweizerischen Verbandes für 

Ponys und Kleinpferde ist ein politisch und konfessionell 
neutraler Verein im Sinne von Art. 60 ff ZGB. 

1.2 Der Schweizerische Pottokverein wurde am 3. Oktober 1998 in 
Wädenswil gegründet. Ab dem 14.03.04 ist der Pottokverein 
provisorisch eine Sektion des Schweizerischen Verbandes für 
Ponys und Kleinpferde (SVPK). 

1.3 Es gelten in erster Linie die Statuten und Reglemente des SVPK. 
Die Statuten der SVPK Sektion Pottok Pony gelten subsidär. 

1.4 Der Rechtssitz des Vereins ist der Wohnort des Sekretariats. 
 
 
 
 

Aufgaben 
 

Artikel 2 Ziel und Zweck 
 

2.1 Die Sektion Pottok Pony hält sich an die Zuchtordnung des 
SVPK sowie an die Richtlinien der Association Nationale du 
Pottok mit Sitz in Hasparren (France). 

2.2 Der Verein hat folgende Ziele: 
- Förderung der Zucht der Pottok 
- Organisation der Zuchtschau 
- Organisation von Sportanlässen 
- Werbung und Bekanntmachung der Rasse Pottok 
- Mithilfe beim Verkauf der Pottok 
- Informationen und fachmännische Beratung der 

Mitglieder in allen Fragen der Zucht, Haltung und 
Ausbildung der Ponys. 


